
Erste Anlag .
Mn Nahmen der heiligster , und » » zertrennender Drey -

von Floebsteden Herrn zu Nietender , Bettgenhaulen , Fremersdorf
Ihrer Churfürstlichen Durchlaucht zu Pfalz Cammerer , Hvfrach , Ober¬
amtmann zu Boslar , und Obriftforsimeifter juMonjoie des hochwvhlge-
bohrnen Johan Adolph Freyherr » von Flocksteden zu l^ ieder ^ ier , und
der hochwohlgebohrner lVIarire FrancilcD Freyin 8perk von Zwcifälten
zu Uncermarschtal ehelichen hinterlassenen Sohn zu einer - so dan der auch
hochwohlg bohrner NariL ^ nnL Franciscse Freyin von Leerod , des hoch -
wohlgebohknen Franks : VVolstgang Werner .̂ olepk Freyherr » Von Eeerod »
Herrn zu Feerod , Beiden , BergerKaulen , k^ orktrerg L^ e . Zhrer Chur »
fürstlicher Durchlaucht zu Pfalz Geheimerrath , und Oberamtmann von
Heinsberg , und der hschwohlgebohkner Freyin lViari' L LarKarinL von Bon -
gard zur Hevden leibliche älteste Fraulen Toditer zur anderer Seit , zur höch¬
ster Ehren Gottes , und zur Fortpflanzung ihres hochadlichm Stammens
eine vesie , und beständige Ehcverlöbnüs verabredet worden .

1 . Daß selbige nach Christ - Catholischen Gebrauch , vermittels
pricsterlicher Copuktion bevcstiget werden solle , und versprechen beyde
Eheverlobte sich einander mit einer unzertrennigter Treu zu lieben .

2 . Ist verabredet worden , daß die Fräule Braut ihrem Herm
Bräutigam zu einen Brautschatz ivlle zubringen Baar , und in guter gang¬
barer Münz fünf tausend Rthlr . jeder per Zo . Alb . Cöllnifch , so dan auch
Nach Landes Gebrauch ausgefteurt ftyn folle.

z . Ist allerseits bestimmet worden , falSob gemelter Fräule Braut
beyde jüngere Fraulen Schwcsteren in geistlichen Stand sich wurden begeben ,
oder auch unverheyrachet mit Tod sollen abgehen , daß alsdan bem . lte Ehe -
verlobte aus ihren Fraulen Braut elterlichen Güteren annoch
zwey tausend selbiger Rthlrn . , nemlich von jeder Fräule Schwester ein tau¬
send Baar solle bezalt bekommen .

4 . Hingegen thut obgemelte Fraule Braut von allen ihren elterli¬
chen Gütcren in bävorem stemmatis masctalini und zu Unterhaltung ihres
geliebtcsten Herrn Batrers hochadlidien Stammens hiemit renunciiren , jes
doch dergestalt , wofern beyde ihre Herren Brüderen unverheyrachet , oder
auch verheyrathet , ohne eheliche Leibs Ueicendenz , und Erben ( wo der all¬
mächtige GOtt sie mild ' gst verhüten wolle ) mit Tod abgehen sollten , daß
in solchem Fall die Fräule Braut , oder deren eheliche Leibs - Erben als eine
unverziehene Tochter zu halten , und von allen ihren elterlichen Güteten che
gebührendes Anteil ohn aller Exception zu gemessen haben sollen .

5 . Hat sich die Fräule Braut die Seiten - Fäll , und Erbschaften -
so deren etliche stund , oder Zufallen würden , in so weit ihr Anteil betragt -
rbettfals refervirt .

6 . Hat der Herr Bräutigam dagegen seiner Fraulen Braut alle
seine elterliche Gitteren Ligende , ober Rührende , wo solche seyn mögen ,
acquirirte , und noch zu acquirirende , oder anererbcnde , und was Nah¬
men diestlbige auch haben können , hiemil verschrieben , mit solcher Bescheis
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henheit aber , " wan durch göttlicher Disposition der Herr Bräutigam vor die
Fräule Braut , und zwarn ohne Leibs - Erben mögte kommen t .i jttrben ,
daß bey so gestalten Sachen der Fräule Braut eingcbragre Oos ad fünf tau #
sind Rthlr - , wie auch so fern wegen obgedachten Fraulen Braut beyde
Fräulen Schwesteren , wie in tertio §pho gemeldet , oder auch lehnet um
tzpkurn quintum etwas ererbtes sollte genossen seyn , deroselben aus des
Herrn Bräutigams Güteren solle rettituiret werden - und daselbst zu einer
Niederlage jährlich eine Pension sä fünf pro Cento von so viel tausend ,
'als obgemelter Heyraths - Pfenning , und dasjenige , so etwan wegen der
Fraulen Braut beyden Fvaulen Schwestern zugefallenes Capital bttragen
thuet , worzu vorerst die zwey hundertRthlr . aus dem Rittersitz ßettgenhau -
sen , vermög des Herrn Bräutigams fettigen Herrn Oheims gemachter
Ditpoütion , den andern Rest aber aus seinen elterlichen , und andern Haab ,
t ! Nd Gütcren solle genommen werden , welches alles vice versä mit tMrt
Herrn Bräutigam Mch zu oblervircn

7 . Ist auch beschlossen worden , daß der Lctzlcbcnde die völlige
'Leibzucht der -acquirimn Güteren Lebenslang solle geniessn .

8 - Solte die Fräulc Braut dem Herrn Bräutigam überleben ,
"ttnd aus dem Wittwe - Stand zur zweyten Ehe schreitenauch von der er¬
sterer Ehe Kinder vorhanden seyn würden , so solle die Httbscheid ihres in die¬
ser Ehe nntgebragten Heyraths - Guts derselben allein mitgegeben werden ,
und folle dieselbe in der anderer Ehe keine Kinder bekommen , aledair soll
selbige Mitgegebene Halbscheid nach Absterben ihrer , und ihres leygehabnn
Eheherrns wiederum ihren Kinderen von dieser der erster » Ehe anheim fallen ' ,
ttnd denselbigen , wart noch Unmündig seynd , da die Fräule Braut in die
zweyte Ehe sich begibt , von beyderseit nächsten Anverwanten Vormündere
Aestellet werden sollen ;

9 . Sollte aber die Fräule Braut bey obgedachten Ueberlebcns Fall
m einen Unverrückten Wittwe Stand , und bey den Kinderen blei¬
ben , alsdan solle dieselbige die völlige Lerbzucht aller des Herrn Bräuti¬
gams elterlichen , ligcndcn , rührenden , acquirirtcn , oder ancrwerbten
Haab , und Güteren , wie solche auch Nahmen haben mögen , continuiren ,
und Genuß sitzen bleiben , und danebst aus dem Fidei - Commiß Jährlich
Zweyhundert Rthlr . zu geniesscn haben , solte aber der älteste Sohn aus die¬
ser Ehe annoch unmündig seyn , welchem das Fidei - Commiß anheim fallet ,
solle die Fräulein obgemeltem Wittweftand das gantze Fidei - Commils mit
zu geniessen haben , und daraus , wie auch aus denen anderen Güteren die
Kindere nach ihrem adlichen Herkommen auferstehen .

10 . Wan hingegen der Herr Bräutigam die Fräule Braut solle über¬
leben er auch sich in eine zweite Ehe begeben würde , aud ) aus ersterer Ehe
Kindere vorhanden wären , sollen Dieselbige sowohl arrs dem Vätterlichen
als Mütterlichen gebührend auferzvqcn , auch geht - oder melrlichen Stan¬
des nach ausgesteurtt werden , dergestalt , daß das Mütterliche an den Kill *
deren aus der ersterer Ehe allein verbleiben , wie auch vice versä die Kin #
dere der anderer Ehe ihr Mütterliches allein zu geniessen haben , aus dem
Vätterlichen aber eines wie das andere zu halten , nach ihren adlichen Stam¬
men , und Herkommen vermög deren Güteren Ertrag ausgesteurct werden
sollen , im übrigen adlichen Gebrauch , und altem Herkommen nach gehal¬
ten werden »
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12 . Ist verabredet , daß alles , was Käme matrimonio dieser beyden

Ehe verlobten mögte erworben , oder aequin ' ret werden , solle von denensel -
ben in favorem ihrer Kinder nach beyder Wohlgefallen können difponirct
werden .

13 . Uebrigens solle der Herr Bräutigam feinet Fräulcn Braut zu
einer Morgens - Gab immediate nach geschehener (Population schencken ei¬
ne Surnrnarn von zweitausend Rthlr . und zwarn diejenige , welche derselb
auf dem Amt Boslar hat stehen .

14 . Endlich ist hiebey beschlossen , und aller seits beliebet worden ,
daß alle , und jede zutragende Fällen , so allhier nicht ausgedrücket worden
seynd , nach Landes Ordnung , und Gebrauch , und was darinnen nicht
versehen , nach beschriebenen Kayserlichen Rechten solle gehalten , und ver¬
standen werden , jedoch , wan dieser Ehepuncten halber einiger Mißverstand
entstehen thäte , daß solcher durch zweyen von jederseit gezogenen nächsten
Freunden , und Verwanten , und da selbige sich nicht vereinbaren tönten ,
durch einen von ihnen beyden darzu erbettenen Obman ohne Appellation »
Revision , und Restitution hin - und beygelegt werden solle .

15 . Wie dan diese vorbeschriebene Heyraths - Stiftung mit allen je¬
den obgesetzten Puncten in Wahrheit beschaffen , auch mit gutem Rath näch¬
ster Bluts - Freunden , und Verwanten zwischen Hochwohlgedachten Ehever¬
lobten ein - mündlich gethätiget , und angenommen , als haben sie darauf
samt , und sonders einer dem anderen bey adlichen Ehren , und wahren Wor¬
ten , Treu , und Glauben an leiblich ausgeschwornen Eids statt , auch bey
Verpfändung ihrer Haab , und Güteren vor sich , und ihren Erben gesichert,
und versprochen , in Massen sie sicheren , und versprechen hiemit in Kraft
dieses dan allen und jeden , so viel das so samt , oder auch jederseits beson¬
der belangen thut , aufrichtig , getreulich allerdings zu geleben , nachzukom¬
men , und cinzufolgen , auch darwider nichts zu thuen , oder zu schaffen ,
noch zu gestatten , daß solches durch andere geschehe heimlich noch öffent¬
lich in keinerley Weise mit Verziehung anfalle , und jede Behülf , und Aus¬
zögen geist - und weltlicher Rechten , wie die Nahmen haben , oder einiger
maßen hiergegen erdacht , oder gebraucht werden könten , alles ohne Gefährt
und Arglist . Zu dessen allen mehrerer Beveftigung , und Standhaltung ist
diese Heyraths - Abredung von nachgesezten Freund - und Verwanten eigen¬
händig nebst unser beyden Eheverlobten unterschrieben , und aller unser an -
gebohrne adliche Pettschaften dabey gedruckt worden , so geschehen auf dem
Haus Leerod im Jahr 1718 . den 26sten Jan .

Leztens da diese EhepaÄen verfertiget waren , haben allerseits Con *
trahentert annoch beschlossen , und verabredet , allenfalls Hochgedachte
Fräulein Braut beyde Freyherrn Brüderen nach ihrem tödlichen Hintritt
keine Eheliche erben solten nachlassen , daß in solchem Fall Dero Fraulen
Braut Herrn Vetteren Grafen von Leerod zu Born , oder deren Män -
lick) e Eheliche Deleendcntz , so den Nahmen von Leerod führen , frc » -
stchen solle , das Haus Leerod , wie solches in seinem Vorhof , Garten ,
und Graben lige , wie auch den Hof zu Brück mit Ap - unb Dependende «
vermittels einer Summa bon vierzehn tausend Rthlr . zu redimire « datum
ut supra .

( L . S . ) Joan Carl Fnyh - rr Von B ' ^

Hochsteden . ( L . S . ) w B de Lecrod .
( L . 8 . ) J - H . von Harscamp quä ( L . S . ) lVl . Ffrau von und zu Leerod «

cestis , und Anverwanter . ( L . 8 . ) L . L . L . de Lserod .
D Zweyte
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